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Datenschutzrechtliche Hinweise anlässlich der Erhebung personenbezogener Daten im 

Masterstudiengang Real Estate Management (REM) 

 

 

A. Informationen nach Art. 13 DS-GVO 

 

Verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne 

Universität Stuttgart 
Keplerstraße 7 
70174 Stuttgart 
Deutschland 
Tel: +49 711/685-0 
E-Mail: poststelle@uni-stuttgart.de 
 
 
Datenschutzbeauftragter 

Universität Stuttgart 

Datenschutzbeauftragter 

Breitscheidstr. 2 

70174 Stuttgart 

Tel: +49 711 685-83687 

Fax: +49 711 685-83688 

E-Mail: datenschutz@uni-stuttgart.de 

 

 

 

Ihre Rechte 

 Sie haben das Recht, von der Universität Stuttgart Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu erhalten und unrichtig gespeicherte Daten berichtigen zu lassen.  

 Sie haben darüber hinaus das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder 

ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.  

 Sie haben in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung zu einer bestimmten Verarbeitung gegeben 

haben, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.  

 Sie haben in dem Fall, in dem Sie die Einwilligung zu einer bestimmten Verarbeitung gegeben 

haben, das Recht auf Datenübertragbarkeit bezüglich der Daten, die Sie uns selbst bereitgestellt 

haben. 

Bitte wenden Sie sich dazu jeweils an: info@irem.uni-stuttgart.de, info@hrem.uni-stuttgart.de oder den 

Datenschutzbeauftragten der Universität Stuttgart. 

 Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Rechtsvorschriften 

verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg.  
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I. Hinweise anlässlich der Datenerhebung für die Studienplatzbewerbung  

 

Zweck der Datenverarbeitung und Folgen der Nichtangabe der personenbezogenen Daten 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens auf einen Studienplatz werden Ihre Daten verarbeitet um zu 

überprüfen, ob Sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und um Sie über den Verlauf des 

Bewerbungsverfahrens zu informieren.  

 Durchführung des Zulassungsverfahrens 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für Vergabe der Studienplätze erforderlich. Das 

Fehlen der Pflichtangaben kann die Nichtberücksichtigung der Bewerbungsunterlagen sowie die 

Nichtberücksichtigung bei der Studienplatzvergabe zur Folge haben.  

Freiwillige Angaben dienen der Vereinfachung der Prozesse (telefonischer Kontakt) bzw. der 

Verbesserung unserer Prozesse. Das Fehlen dieser Angaben hat keine nachteiligen Folgen für Sie. 

• Bei entsprechender Einwilligung:  

Vor- und Nachname und Ihre E-Mailadresse: Um Informationen bezüglich des REM 

Masterstudiengangs und REM Veranstaltungen per E-Mail zuzusenden. Falls keine Einwilligungen 

erteilt wird, entstehen keine Nachteile. 

Rechtsgrundlagen 

• Durchführung der Zulassung 

Art. 6 Abs. 1 lit. e in Verbindung mit Absatz 3 Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit §§ 12 

Abs.1, 58, 59 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit § 1 der 

„Zulassungsordnung der Universität Stuttgart für den Masterstudiengang Real Estate Management 

(REM) vom 10. März 2017“ in Verbindung mit §§ 1, 2 Hochschuldatenschutz-Verordnung – Baden-

Württemberg. 

• Informationen bezüglich des REM Masterstudiengangs und REM Veranstaltungen  

Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO 

Empfänger 

• Alle Anmeldedaten: Empfänger der in den Bewerbungsunterlagen enthaltenen personenbezogenen 

Daten ist während des Zulassungsverfahrens der REM Zulassungsausschuss des Instituts für 

Bauökonomie der Universität Stuttgart.  

 

• Vor- und Nachname und Ihre E-Mailadresse: Innerhalb der Universität Stuttgart für die 

Informationen über den Masterstudiengang REM (Newsletter u.ä.) des Instituts für Bauökonomie 

Verantwortliche, sofern Sie im Anmeldevorgang eingewilligt haben, Informationen bezüglich des 

REM Masterstudiengangs und REM Veranstaltungen zu erhalten. 

Darüber hinaus müssen entsprechend der archivrechtlichen Vorschriften Unterlagen vor ihrer Löschung 

dem Universitätsarchiv angeboten werden. Dieses entscheidet über die Übernahme von Unterlagen.  

Dauer der Speicherung 

 Alle Anmeldedaten: Im Fall der Ablehnung der Zulassung werden die Anmeldedaten bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung hierüber verarbeitet.  

 Alle Anmeldedaten: Im Fall der Zulassung und Ihrer anschließenden Immatrikulation werden die 

Daten von der Universität Stuttgart bis zu einer Dauer von 40 Jahren nach Exmatrikulation 

verarbeitet. 

 Alle Anmeldedaten: Im Fall der Zulassung, der keine Immatrikulation folgt, werden die Daten nach 

Abschluss des Immatrikulationsverfahrens gelöscht. Dies ist ungefähr drei Monate nach 

Semesterbeginn, es sei denn, es sind Klagen anhängig. In diesem Fall verlängert sich die 

Verarbeitung bis zum rechtskräftigen Abschluss der Verfahren. 



3 

 

 Ausgenommen sind Vor- und Nachname und Ihre E-Mailadresse, wenn Sie im Anmeldeprozess 

eingewilligt haben, zukünftig Informationen bezüglich des REM Masterstudiengangs und REM 

Veranstaltungen zu erhalten. Eine Löschung erfolgt dann im Fall eines Widerrufs oder wenn eine 

E-Mail dauerhaft unzustellbar ist. 

Gegebenenfalls werden die Unterlagen vom zuständigen Universitätsarchiv übernommen und dort in 

der Regel unbegrenzt aufbewahrt.  

 

II. Hinweise anlässlich der Datenerhebung während des Studiums 

 

Zweck der Datenverarbeitung und Folgen der Nichtangabe der personenbezogenen Daten 

 Durchführung Studium und Dokumentation des Studienverlaufs /-fortschritts 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten (darunter Modulbelegung, Semester- sowie 

Hausarbeiten, Masterarbeit) ist für die Durchführung des Studiums und Dokumentation des 

Studienverlaufs /-fortschrittes erforderlich. Das Fehlen von Daten kann zur Nichtberücksichtigung von 

Studienleistungen sowie die Nichtberücksichtigung bei der Teilnahme an Lehrveranstaltungen zur Folge 

haben und führt damit zum Verlust von ECTS bzw. zur Exmatrikulation.  

Rechtsgrundlagen 

• Durchführung Studium und Dokumentation des Studienverlaufs 

Art. 6 Abs. 1 lit. e in Verbindung mit Absatz 3 Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit §§ 12 

Abs.1, 58 - 63 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit § 3 der 

„Prüfungsordnung der Universität Stuttgart für den Masterstudiengang Real Estate Management (REM) 

vom 10. März 2017“ in Verbindung mit der Hochschul-Datenschutzverordnung Baden-Württemberg. 

Empfänger 

• Empfänger außerhalb der Universität 

Die Universität Stuttgart übermittelt - aufgrund und nach Maßgabe einschlägiger gesetzlicher Grundlage 

- Daten an Dritte. Dazu zählen insbesondere das Statistische Landesamt und die gesetzlichen 

Krankenkassen. Darüber hinaus müssen entsprechend der archivrechtlichen Vorschriften Unterlagen 

vor ihrer Löschung dem Universitätsarchiv angeboten werden. Dieses entscheidet über die Übernahme 

von Unterlagen. 

Dauer der Speicherung 

 Daten nach § 12 Abs. 2 Hochschul-Datenschutzverordnung werden von der Universität Stuttgart 

bis zu einer Dauer von 40 Jahren nach der Exmatrikulation verarbeitet. Andere Daten werden mit 

Exmatrikulation gelöscht, es sei denn, das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Gegebenenfalls werden die Unterlagen vom zuständigen Universitätsarchiv übernommen und dort in 

der Regel unbegrenzt aufbewahrt. 

 

III. Hinweise anlässlich der Datenerhebung für die Organisation und Durchführung von 

Betriebsbesichtigungen und von Fotoaufnahmen während des Studiums 

 

Zweck der Datenverarbeitung und Folgen der Nichtangabe der personenbezogenen Daten 

Für die Organisation und den Zugang zu Betriebsbesichtigungen im Rahmen von Pflichtveranstaltungen 

bzw. den Visumantrag bei Exkursionen ins entsprechende Ausland bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die 

Organisation für Sie zu übernehmen. Für die Weitergabe entsprechender Daten an den Betrieb (bspw. 

Name, Vorname, Schuhgröße, Konfektionsgröße, Lebensmittelallergie/-einschränkungen, 
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Personalausweis/Reisepass-Nr., Staatsangehörigkeit) bzw. die das Visum ausgebende Stelle (Name, 

Vorname, private Anschrift, Personalausweis/Reisepass-Nr., Staatsangehörigkeit) benötigen wir Ihre 

Einwilligung. 

Fotoaufnahmen (bei Betriebsbesichtigungen, aber auch außerhalb davon im Rahmen des Studiums) 

dienen dem Zweck der Berichterstattung über Veranstaltungen des REM Masterstudiengangs auf 

Webseiten und in Pressemitteilungen der Universität Stuttgart.  

Für Fotoaufnahmen, die nicht Personen der Zeitgeschichte, Personen als Beiwerk oder Aufnahmen, die 

Versammlungen, Aufzüge oder ähnliche Veranstaltungen und deren Charakter wiedergeben, zeigen, 

werden Sie im Einzelfall um Ihre Einwilligung gebeten. 

In dem Fall in dem keine Einwilligung in diese Fotoaufnahmen [und/oder] Ihren personenbezogenen 

Daten erteilt wird oder die Einwilligung[en] widerrufen [wird/werden], entstehen keine Nachteile. 

Rechtsgrundlage 

Aufnahmen, die den Charakter der Veranstaltung wiedergeben (Überblicksaufnahmen): Art. 6 Abs.1 lit. 

e in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § 4 

Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. 

Für andere Aufnahmen werden Sie um Ihre Einwilligung gebeten: Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO. 

Bei Einwilligung in die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten für die Organisation und Durchführung 

von Betriebsbesichtigungen: Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO. 

Empfänger 

 Fotoaufnahmen: Weltweit Nutzer der Online- und Print-Medien der Universität Stuttgart. 

 Daten für Organisation und Durchführung von Betriebsbesichtigungen: Zu besichtigender Betrieb 

Im Fall der Organisation von Betriebsbesichtigungen werden teilweise zum einen Daten, aus denen 
Hinweise zum Gesundheitszustand hervorgehen, verarbeitet (Lebensmittelallergie) und sie können 
zum anderen auch in solchen Ländern verarbeitet werden, die kein der EU vergleichbares 
Datenschutzniveau haben. Unter Umständen kann ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten 
bestehen. 

 

 Daten für eine Visumsbeantragung: Stelle, bei der das Visums zu beantragen ist bzw. der 

Dienstleister, der uns dabei unterstützt. 

Auch hier können Daten in Ländern verarbeitet werden, die kein der EU vergleichbares 

Datenschutzniveau haben. Unter Umständen kann ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten 

bestehen.  

Darüber hinaus müssen entsprechend der archivrechtlichen Vorschriften sämtliche Unterlagen vor ihrer 

Löschung dem Universitätsarchiv angeboten werden. Dieses entscheidet über die Übernahme von 

Unterlagen.  

Dauer der Speicherung 

Wurde für ein Foto eine Einwilligung eingeholt, weil diese erforderlich war, wird das Foto auch zuvor 

unverzüglich mit Widerruf der Einwilligung gelöscht. 

Daten die zu Organisationszwecke von Pflichtveranstaltungen erhoben wurden, werden unverzüglich 

mit Widerruf der Einwilligung gelöscht [und/oder] mit Exmatrikulation aus dem REM-Masterstudiengang.  

Gegebenenfalls werden die Unterlagen vom zuständigen Universitätsarchiv übernommen und dort in 

der Regel unbegrenzt aufbewahrt.  
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C. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs.1 lit. e DS-

GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

 

D. Weiterverarbeitung für anderen Zweck  

Sofern Sie im Bewerbungsprozess um einen Studienplatz die Einwilligung in den Erhalt zukünftiger 

Informationen bezüglich des REM Masterstudiengangs und REM Veranstaltungen durch das Institut für 

Bauökonomie der Universität Stuttgart gegeben haben, werden Vor- und Nachname und Ihre E-

Mailadresse zu diesem Zweck verarbeitet. 


